
Gegenüberstellung geltendes Recht / geändertes Recht (mit Kommentierung der Änderungen) Beilage 4  

Geltendes Recht Geänderte Fassung 
Erläuterungen zu den 

geänderten Bestimmungen

1 § 3 Absätze 1 und 2 (SGS 104).

Dekret  
zum Gesetz über die Gewaltentrennung 

Dekret  
zum Gesetz über die Gewaltentrennung 

23. Juni 1999 (Stand 1. Januar 2015) Aufhebung vom … 
Anlass für die Aufhebung des Dekrets 

Das geltende Dekret zum Gesetz über die Gewal-
tentrennung stammt aus dem Jahr 1999 (in Kraft seit 
2003). Nach seiner Grundidee sollten darin all jene 
Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung aufgelis-
tet werden, die aufgrund der Kriterien des Gewalten-
trennungsgesetzes1 zusätzlich zu dem gesetzlich 
definierten Personenkreis nicht gleichzeitig dem 
Landrat angehören können. Auf diese Weise hätte 
die Handhabung der Unvereinbarkeitsfrage erleich-
tert werden sollen. Mit zunehmender Geltungsdauer 
stimmte jedoch die im Dekret abgebildete Verwal-
tungsorganisation nicht mehr mit der aktuellen über-
ein. Das Dekret wurde zwar im Verlauf der Zeit in 
wenigen Punkten angepasst. Aber nach bald 20 Jah-
ren seit seinem Inkrafttreten ist nun die darin abge-
bildete Verwaltungsorganisation des Kantons weit-
gehend überholt. Allerdings konnte im Bedarfsfall die 
Unvereinbarkeitsfrage dennoch anhand der gesetz-
lich definierten Kriterien zuverlässig beurteilt wer-
den.  

Wegen der dynamischen Entwicklung der Verwal-
tungsstruktur in den letzten Jahren hätten auch häu-
figere Dekretsanpassungen – die jeweils ein aufwän-
diges Rechtsetzungsverfahren auslösen – nicht ver-
hindern können, dass jede Funktionsliste relativ 
rasch wieder zu veralten droht. So kann das Dekret 
seinen ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen. In 
Zukunft soll daher auf diesen Ausführungserlass 
zum Gewaltentrennungsgesetz ohne Nachteil ver-
zichtet werden. Stattdessen wird die Gesetzesliste 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/104/art/3


Gegenüberstellung geltendes Recht / geändertes Recht (mit Kommentierung der Änderungen) Beilage 4 

Geltendes Recht Geänderte Fassung 
Erläuterungen zu den 

geänderten Bestimmungen 

2 § 3 Absatz 1 Buchstabe c (SGS 104). Die Parlamentsdienste bestehen aus der Landeskanzlei (im engeren Sinn ohne Staatsarchiv), der Finanzkontrolle, dem Rechtsdienst von Regierungsrat und Landrat.

der mit einer gleichzeitigen Parlamentsmitglied-
schaft unvereinbaren Tätigkeiten sachgerecht erwei-
tert.  

Die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit von weite-
ren, nicht gesetzlich festgeschriebenen Funktionen 
der kantonalen Verwaltung mit dem Parlamentsman-
dat ist anhand der in § 3 Absatz 1 formulierten 
Grundsätze zu beurteilen (keine Unterstellung unter 
das direkte Weisungsrecht von Direktionsvorstehen-
den respektive keine regelmässige Mitarbeit an 
Regierungsvorlagen an den Landrat). Der staatspo-
litische Grundgedanke ist, dass  Mitarbeitende der 
kantonalen Verwaltung, die der Regierungstätigkeit 
nahestehen und auf sie Einfluss nehmen, nicht zu-
gleich auch im Parlament wirken sollen. Andernfalls 
würden die unterschiedlichen Rollen der beiden 
Staatsorgane vermischt. Insbesondere geht es auch 
um die Sicherstellung der parlamentarischen Ober-
aufsicht über Regierung und Verwaltung durch per-
sonelle Trennung von Kontrollierenden und Kontrol-
lierten. 

§ 1 [aufgehoben] 

1 Folgende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der kanto-
nalen Verwaltung können dem Landrat nicht angehö-
ren:  

[aufgehoben] 

1. Landeskanzlei: [aufgehoben] 

a. die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Lan-
deskanzlei mit Ausnahme des Staatsarchivs

[aufgehoben] Diese Dekretsregelung ist inhaltlich obsolet. Seit 
2015  erklärt das Gewaltentrennungsgesetz2 gene-
rell die Mitarbeit in den Parlamentsdiensten des 
Landrats als unvereinbar mit dem Landratsmandat. 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/104/art/3
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3 § 3 Absatz 1 Buchstaben a und b geltendes Gewaltentrennungsgesetz (SGS 104), im Revisionsentwurf unverändert übernommen.

Die bisherige Gesetzesbestimmung wird systema-
tisch in neu formulierten § 4 «Besondere Behörden» 
Absatz 1 Buchstabe a des revidierten Gesetzes 
übergeführt.   

2. Finanz- und Kirchendirektion: [aufgehoben] 

a. der Leiter oder die Leiterin der Abteilung
Finanz- und Volkswirtschaft im Generalsekreta-
riat der Finanz- und Kirchendirektion

[aufgehoben] Die Abteilung Finanz- und Volkswirtschaft ist in die 
heutige Finanzverwaltung integriert (FKD-Dienst-
stelle). Eine allfällige Unvereinbarkeit von Mitarbei-
tendentätigkeiten mit der Wahrnehmung des Land-
ratsmandats ist im Bedarfsfall anhand der Geset-
zeskriterien3 zu beurteilen.    

3. Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion: [aufgehoben] 

a. der Leiter oder die Leiterin der Hauptabteilung
Gesundheit (Kantonsarzt/Kantonsärztin)

[aufgehoben] Diese Organisationseinheit ist heute Teil des Amts 
für Gesundheit (VGD-Dienststelle). Eine allfällige 
Unvereinbarkeit von Mitarbeitendentätigkeiten mit 
der Wahrnehmung des Landratsmandats ist im Be-
darfsfall anhand der Gesetzeskriterien zu beurteilen. 

b. der Leiter oder die Leiterin des Bereichs Ge-
sundheitsplanung der Hauptabteilung Gesund-
heit

[aufgehoben] Diese Vorschrift stammt aus der Zeit, als die Basel-
bieter Spitäler noch Dienststellen der kantonalen 
Verwaltung waren und dem Regierungsrat unter-
standen. Heute sind sie aus der Verwaltung ausge-
gliederte Beteiligungen des Kantons mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben der damaligen 
Hauptabteilung Gesundheitsplanung bestehen heute 
nicht mehr.   

c. der Leiter oder die Leiterin der Hauptabteilung
Volkswirtschaft

[aufgehoben] Die Hauptabteilung Volkswirtschaft besteht heute 
nicht mehr.   

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/104/art/3
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4 § 2 Gewaltentrennungsgesetz (SGS 104) beziehungsweise unveränderter § 2 Revisionsentwurf

d. die juristischen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Rechtsabteilung

[aufgehoben] Neu regelt das Gesetz generell für alle Leiter/-innen, 
Stellvertreter/-innen und juristischen Mitarbeiter/ 
-innen von Rechtsdiensten der kantonalen Verwal-
tung, dass sie dem Landrat nicht angehören können
(§ 3 Absatz 2 Buchstabe b).

e. der Leiter oder die Leiterin der Abteilung Infor-
mation und Öffentlichkeitsarbeit

[aufgehoben] Das revidierte Gesetz enthält neu auch eine Unver-
einbarkeitsregelung für die Leiter/-innen von Infor-
mations- und Kommunikationsdienste der Direktio-
nen sowie deren Stellvertreter/-innen (§ 3 Absatz 2 
Buchstabe d). 

f. der Leiter oder die Leiterin der Stabsstelle für
Recht, Organisation und Planung des Amtes
für Industrie, Gewerbe und Arbeit

[aufgehoben] Neu regelt das Gesetz generell für alle Leiter/-innen, 
Stellvertreter/-innen und juristischen Mitarbeiter/ 
-innen von Rechtsdiensten der kantonalen Verwal-
tung, dass sie dem Landrat nicht angehören können
(§ 3 Absatz 2 Buchstabe b).

g. die Chefärzte und Chefärztinnen der Kan-
tonsspitäler und der Kantonalen Psychiatri-
schen Dienste

[aufgehoben] Diese Bestimmung ist obsolet, sie richtete sich an 
die Spitäler als damalige Dienststellen der kantona-
len Verwaltung. Heute sind das Kantonsspital 
Baselland (KSBL) und die Psychiatrie Baselland 
(PBL) aus der Verwaltung ausgegliederte Beteiligun-
gen des Kantons, für die das Gewaltentrennungsge-
setz seit 2015 eine eigenständige Unvereinbarkeits-
regelung enthält4.  

4. Bau- und Umweltschutzdirektion: [aufgehoben] 

a. der Leiter oder die Leiterin des Informations-
dienstes

[aufgehoben] Das revidierte Gesetz enthält neu auch eine Unver-
einbarkeitsregelung für die Leiter/-innen von Infor-
mations- und Kommunikationsdiensten der Direktio-
nen sowie deren Stellvertreter/-innen (§ 3 Absatz 2 
Buchstabe d). 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/104/art/2
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b. die juristischen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Rechtsabteilung

[aufgehoben] Neu regelt das Gesetz generell für alle Leiter/-innen, 
Stellvertreter/-innen und juristischen Mitarbeiter/ 
-innen von Rechtsdiensten der kantonalen Verwal-
tung, dass sie dem Landrat nicht angehören können
(§ 3 Absatz 2 Buchstabe b).

c. der Leiter oder die Leiterin der Abteilung Wirt-
schafts- und Finanzfragen

[aufgehoben] Der Leiter der dreiköpfigen «Abteilung Wirtschaft 
und Finanzen» des BUD-Generalsekretariats ist der 
Generalsekretärin unterstellt. Eine allfällige Unver-
einbarkeit der konkreten Tätigkeiten des Abteilungs-
personals mit der Wahrnehmung des Landratsman-
dats ist im Bedarfsfall anhand der Gesetzeskriterien 
zu beurteilen (hier Kriterium der regelmässigen Mit-
arbeit an Regierungsvorlagen an den Landrat). 

d. der Leiter oder die Leiterin der Abteilung öffent-
licher Verkehr

[aufgehoben] Die Abteilung öffentlicher Verkehr ist heute Teil des 
Amts für Raumplanung (BUD-Dienststelle). Der 
Abteilungsleiter ist dem Dienststellenleiter unter-
stellt. Eine allfällige Unvereinbarkeit der konkreten 
Tätigkeiten des Abteilungspersonals mit der Wahr-
nehmung des Landratsmandats ist im Bedarfsfall 
anhand der Gesetzeskriterien zu beurteilen (hier 
Kriterium der regelmässigen Mitarbeit an Regie-
rungsvorlagen an den Landrat).  

e. der Leiter oder die Leiterin der Stabsstelle
Umweltschutz

[aufgehoben] Die Stabsstelle Umweltschutz besteht nicht mehr. 

5. Sicherheitsdirektion: [aufgehoben] 

a. die Leiter und Leiterinnen der Zivilrechtsabtei-
lungen

[aufgehoben] Die beiden Zivilrechtsabteilungen des Generalsekre-
tariats bestehen nicht mehr, ihre Aufgaben werden 
heute von der Zivilrechtsverwaltung (SID-Dienst-
stelle) erfüllt. Eine allfällige Unvereinbarkeit von 
Mitarbeitendentätigkeiten mit der Wahrnehmung des 
Landratsmandats ist im Bedarfsfall anhand der 
Gesetzeskriterien zu beurteilen. 
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b. der Leiter oder die Leiterin der Polizeiabteilung [aufgehoben] Die Polizeiabteilung besteht nicht mehr, ihre Aufga-
ben werden heute vom Amt für Justizvollzug oder 
anderen SID-Dienststellen erfüllt.  

c. der Leiter oder die Leiterin der Verwaltungsab-
teilung

[aufgehoben] Die Verwaltungsabteilung besteht nicht mehr. 

d. der Leiter oder die Leiterin der Abteilung Daten-
schutz

[aufgehoben] Die Aufsichtsstelle Datenschutz war zu Beginn eine 
Abteilung des Generalsekretariats der Sicherheits-
direktion. Seit 2015 ist sie administrativ der Landes-
kanzlei zugeordnet. Die Unvereinbarkeit der Leitung 
dieser Besonderen Behörde mit dem Landratsman-
dat wird nun im Gesetz geregelt (§ 3 Absatz 1 Buch-
stabe b).   

e. der Leiter oder die Leiterin der Stabsstelle für
Kommunikation

[aufgehoben] Das revidierte Gesetz enthält neu auch eine Unver-
einbarkeitsregelung für die Leiter/-innen von Infor-
mations- und Kommunikationsdiensten der Direktio-
nen sowie deren Stellvertreter/-innen (§ 3 Absatz 2 
Buchstabe d). 

f. die juristischen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen des Rechtsdienstes des Regierungsrates

[aufgehoben] Neu regelt das Gesetz generell für alle Leiter/-innen, 
Stellvertreter/-innen und juristischen Mitarbeiter/ 
-innen von Rechtsdiensten der kantonalen Verwal-
tung, dass sie dem Landrat nicht angehören können
(§ 3 Absatz 2 Buchstabe b).

6. Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion: [aufgehoben] 

a. der Leiter oder die Leiterin der Hauptabteilung
Pädagogische Arbeitsstelle

[aufgehoben] Die Hauptabteilung Pädagogische Arbeitsstelle be-
steht heute nicht mehr.  

b. der Leiter oder die Leiterin der Hauptabteilung
Personaldienst

[aufgehoben] Anstelle der früheren Hauptabteilung Personaldienst 
besteht heute im BKSD-Generalsekretariat die 
Abteilung Personal. Ihr Aufgabenbereich ist auf-
grund der Reorganisation des kantonalen Personal-
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wesens nicht mehr derselbe. Eine allfällige Unver-
einbarkeit der konkreten Tätigkeiten des Abteilungs-
personals mit der Wahrnehmung des Landratsman-
dats ist im Bedarfsfall anhand der Gesetzeskriterien 
zu beurteilen (hier Kriterium der regelmässigen Mit-
arbeit an Regierungsvorlagen an den Landrat). 

c. der Leiter oder die Leiterin der Hauptabteilung
Kulturelles

[aufgehoben] Anstelle der früheren Hauptabteilung Kulturelles 
besteht heute im Amt für Kultur (BKSD-Dienststelle) 
die Hauptabteilung Kulturförderung. Eine allfällige 
Unvereinbarkeit der konkreten Tätigkeiten des Abtei-
lungspersonals mit der Wahrnehmung des Landrats-
mandats ist im Bedarfsfall anhand der Gesetzeskri-
terien zu beurteilen (hier Kriterium der regelmässi-
gen Mitarbeit an Regierungsvorlagen an den Land-
rat). 

d. die juristischen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Rechtsabteilung

[aufgehoben] Neu regelt das Gesetz generell für alle Leiter/-innen, 
Stellvertreter/-innen und juristischen Mitarbeiter/ 
-innen von Rechtsdiensten der kantonalen Verwal-
tung, dass sie dem Landrat nicht angehören können
(§ 3 Absatz 2 Buchstabe b).

7. Finanzkontrolle: [aufgehoben] 

a. die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Finanz-
kontrolle

[aufgehoben] Diese Bestimmung ist obsolet. Seit 1. Juli 2015 
regelt das Gewaltentrennungsgesetz, dass die Mit-
arbeitenden der Parlamentsdienste (Landeskanzlei, 
Finanzkontrolle, Rechtsdienst von Regierungsrat 
und Landrat) nicht dem Landrat angehören können.  

§ 2 [aufgehoben] 

1 Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten. [aufgehoben] 
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September 2022 / Rechtsetzung SID 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Die Dekretsaufhebung tritt am xx.xx.202x in Kraft. 

Liestal,  
Im Namen des Landrats 
die Präsidentin: Mikeler Knaack 
die Landschreiberin: Heer Dietrich 


